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Die Fachkommission der Swiss GAAP FER hat an der letzten Sitzung über die 

vorgeschlagenen Anpassungen und Ergänzungen in den Fachempfehlungen 

im Bereich der Umsatzerfassung beraten.  

 

Die Publikation der Vernehmlassung SWISS GAAP FER RAHMENKONZEPT, FER 

3, FER 6 (ÜBERARBEITET) erfolgt in der Ausgabe 2014/3 des Schweizer 

Treuhänders und auf der Webseite der FER. Nachfolgend finden Sie einen Artikel 

von Prof. Dr. Peter Leibfried (Mitglied der Fachkommission FER) zur Entstehung und 

zum Inhalt der vorgeschlagenen Anpassungen in den Fachempfehlungen (vgl. Der 

Schweizer Treuhänder 2014/3, S. 146) und die Vernehmlassungsunterlagen (vgl. Der 

Schweizer Treuhänder 2014/3, S. 148 – S. 150).  

 

Die auf die Zielgruppe der Swiss GAAP FER ausgerichteten Vorschläge richten sich 

auf die Regelungsbereiche:  

 

 Abgrenzung von Geschäftsvorfällen; 

 Voraussetzungen der Erlösrealisierung; 

 Ausweis in der Erfolgsrechnung; 

 Offenlegung im Anhang. 

 

Stellungnahme und Vernehmlassungsfrist 
Es ist der Fachkommission ein Anliegen, Stellungnahmen von möglichst vielen 
Interessierten, vor allem aber auch von möglichst vielen Anwendern zu erhalten. Sie 
haben bis zum 4. April 2014 Gelegenheit, Ihre Antwort auf die Vernehmlassungs-
fragen einzureichen an: FER, Postfach 1477, 8021 Zürich oder fachsekretaer@fer.ch 
 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:  

Prof. Dr. Conrad Meyer, Präsident der FER-Fachkommission, c/o Lehrstuhl für 

Accounting, Institut für Betriebswirtschaftslehre, Plattenstrasse 14, 8032 Zürich, Tel. 

044 - 634 29 72, Fax 044 - 634 49 12  

 
Bei der Swiss GAAP FER (www.fer.ch) handelt es sich um die Schweizerische Rechnungslegungs-

kommission, deren Fachempfehlungen als Mindeststandard für die Segmente „Gesellschaften des 

Domestic Standard“ und „Immobiliengesellschaften“ im Kotierungsreglement der SIX Exchange 

Regulation verankert sind und im privaten sowie öffentlich-rechtlichen Bereich eine grosse Verbreitung 

haben. Die Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (True & Fair View). 

mailto:fachsekretaer@fer.ch
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Die Erfassung von Umsatzerlösen steht seit Jahren auf 
der Agenda der Standard-Setter weltweit. Einige der 
typischen Problembereiche sind bislang auch nach 
Swiss GAAP FER nicht geregelt. Im Rahmen weniger, 
prinzipienorientierter Anpassungen soll eine Weiter-
entwicklung erfolgen.

Umsatzerlöse stehen für den operativen Erfolg eines Unter-
nehmens und zeigen die Akzeptanz seiner Produkte und 
Leistungen im Markt. Vor diesem Hintergrund werden 
heute vielfach nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die 
Umsatzerlöse als zentrale Grösse zur Unternehmensbewer-
tung herangezogen.

Handlungsbedarf auch nach Swiss GAAP FER. Abgese-
hen von der Generalnorm der True and Fair View gibt es in den 
Swiss GAAP FER bislang praktisch keine Regelungen für 
die Erfassung von Umsatzerlösen. Und nicht jedes Problem ist 
nur mithilfe der Generalnorm zu beseitigen – sonst bräuchte 
es überhaupt keine anderen Regelungen mehr. Es liegt im In-
teresse der Anwender, wenn Standard-Setter Leitplanken 
bieten, an denen man sich orientieren kann. In diesem Sinne 
stellen die jetzt vorgeschlagenen Anpassungen im Grunde 
keine Neuerungen dar, sondern vielmehr in massvoller Art und 
Weise die Kanalisierung schon zuvor geltender Prinzipien.

Abgrenzung von Geschäftsvorfällen. Bei jeder Bilan-
zierungsentscheidung ist zunächst festzulegen, was über-
haupt die zu betrachtende Einheit ist. Bei der Umsatzerfas-
sung wird dies vor allem mit Bezug auf sogenannte Mehr-
komponentengeschäfte diskutiert. Dabei gilt: Nicht alle in 
einem einzigen Vertrag geregelten Leistungen sind auch für 
Zwecke der Rechnungslegung einheitlich zu behandeln. 
Beispielsweise stellt der Verkauf von Produkten mit an-
schliessenden Dienstleistungen in der Regel zwei separat 
zu beurteilende Sachverhalte dar. Zukünftig wird daher im 
Rahmenkonzept klargestellt, dass bei Transaktionen mit ab-
grenzbaren Bestandteilen jeder Bestandteil separat zu bewerten ist. 
Es liegt im pflichtgemässen Ermessen des Bilanzierenden, 

festzustellen, wann dieser Fall gegeben ist. Dabei sind die 
 üblichen Grundsätze wie Wesentlichkeit, Stetigkeit, Ver-
gleichbarkeit und Verlässlichkeit zu beachten.

Definition von Nettoerlösen. Umsatzerlöse sind nur dann 
eine verlässliche Grösse für den Erfolg im Markt, wenn sie 
sich hierauf beschränken. Klarstellend stehen sie damit ge-
mäss Swiss GAAP FER 3 zukünftig für das, was ein Unterneh-
men im  Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftszwecks erwirt-
schaftet. Für zwar betriebliche, aber nicht dem eigentlichen 

Zweck der Geschäftstätigkeit zuzurechnende Erlösquellen 
wie beispielsweise den Verkauf von Anlagevermögen, stehen 
die sonstigen betrieblichen Erträge zur Verfügung.

Der wirkliche Wert einer erbrachten Leistung ist aus-
schliesslich das, was abzüglich allfälliger Wertberichtigungen 
sowie Erlösminderungen dem Unternehmen zufliesst. Auch 
hier findet in Swiss GAAP FER 3 zukünftig eine Klarstel-
lung statt. Rabatte und Skonti stellen keine Aufwendungen 
dar, sondern reduzieren den Wert der erbrachten Leistung. 
Dies gilt auch für Abschreibungen auf Forderungen.

Implizite Finanzierungsgeschäfte. Bei Nicht-Finanzins-
tituten enthält der betriebliche Erfolg keine Aufwendun-
gen und Erträge aus Finanzgeschäften. Demnach sind aus 
den Umsatzerlösen diejenigen Beträge herauszurechnen, 
bei denen sich ein Unternehmen als Geldgeber betätigt. Das 
Konzept des Zeitwerts des Geldes ist den Swiss GAAP FER 
bereits bekannt, gemäss Swiss GAAP FER 3 ist zukünftig bei 
einzelnen Geschäften, bei denen die vereinbarte Bezahlung einer un-
üblichen langen Frist unterliegt, die Zinskomponente in das Fi-
nanzergebnis umzugliedern. Wieder liegt es im pflichtge-
mässen Ermessen des Einzelnen, die Formulierung mit Au-
genmass anzuwenden.

Vermittlungsgeschäfte. Bei Geschäftsvorfällen, die nach 
ihrem wirtschaftlichen Gehalt als Vermittlungsgeschäfte 
zu klassifizieren sind, stellt nur der Wert der selbst erbrachten 
Leistung Umsatzerlös dar. Dies umfasst in der Regel die Ver-
mittlungsprovision, und wird neu in Swiss GAAP FER 3 
klargestellt. Das reine «Durchreichen» von Kosten und Er-
lösen soll nicht dazu dienen, die Erfolgsrechnung zu ver-
längern. n
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Aufgrund wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen 
sowie immer vielfältigeren Geschäftsmodellen sind Fragen 
der Umsatzerfassung in den vergangenen Jahren zuneh-
mend von Bedeutung geworden. Dies gilt einerseits mit Blick 
auf ergebniswirksame Sachverhalte, wie auch hinsichtlich 
der blossen Darstellung der Erlöse.

Die zur Umsatzerfassung derzeit bestehenden Rechnungs-
legungsstandards werden dieser Entwicklung nicht gerecht, 
und können weder national noch international überzeugen: 
Umfangreichen Einzelfallregelungen nach US GAAP steht 
eine Mischung aus detail- und prinzipienbasierten Vorga-
ben in den International Financial Reporting Standards 
(IFRS) gegenüber. Beide Standard-Setter arbeiten denn auch 
seit Längerem an einer gemeinsamen Neufassung, die der-
zeit für das erste Quartal 2014 erwartet wird. Für Zwecke 
der Swiss GAAP FER wird eine Orientierung an diesen Rege-
lungen jedoch viel zu aufwendig sein. Allerdings existieren 
sowohl nach Swiss GAAP FER wie auch nach Obligationen-
recht (OR) derzeit kaum Regelungen zur Umsatzerfassung, 
sodass dort das umgekehrte Problem einer Unterregulie-
rung und fehlenden Vergleichbarkeit bestehen könnte.

Vor diesem Hintergrund hat die Swiss-GAAP-FER-Arbeits-
gruppe Umsatzerfassung im Oktober 2012 von der Fachkom-
mission den Auftrag erhalten, den grundsätzlichen Hand-
lungsbedarf zu beurteilen, notwendige Regelungsbereiche 
zu identifizieren, und prinzipienbasierte, auf die Zielgruppe 
der Swiss GAAP FER ausgerichtete Lösungsvorschläge zu 
 erarbeiten.

Handlungsbedarf
Zur Beurteilung des Handlungsbedarfs und zur nachfol-
genden Identifikation relevanter Problembereiche hat die 
Arbeitsgruppe zunächst typische, anhand eigener prakti-
scher Erfahrungen häufig auftretende Fragestellungen bei 
der Umsatzerfassung zusammengetragen. Diese wurden 
dann daraufhin überprüft, inwiefern sich bereits nach den 
heutigen Regelungen der Swiss GAAP FER ein(e) im Einzel-
fall weitgehend eindeutige(r) Ansatz, Bewertung und Offen-
legung ergeben würden.

Dabei musste die Arbeitsgruppe erkennen, dass für viele 
Situationen nach Swiss GAAP FER unterschiedliche Lösun-
gen möglich sind und dies die Vergleichbarkeit und Verläss-
lichkeit der Rechnungslegung einschränken kann. Gleich-
zeitig stehen bei sorgfältiger und neutraler Herangehens-

weise im Sinne der True and Fair View weitgehend unstrittige 
Vorgehensweisen zur Verfügung. Während diese in vielen 
Unternehmen bereits umgesetzt werden dürften, könnten 
Anwender in Sondersituationen (z. B. finanzieller Engpass) 
zurzeit auch zu anderen Lösungen gelangen, ohne gegen 
 explizite Fachempfehlungen zu verstossen. Darüber hinaus 
liegt es im Sinne einer Vereinfachung auch im Interesse der 
Anwender, unklare Fragen einer Präzisierung zuzuführen.

Die Arbeitsgruppe kam daher zur Empfehlung, im Be-
reich der Umsatzerfassung zusätzliche Regelungen zu er-
lassen bzw. bestehende Bestimmungen anzupassen.

Regelungsbereiche
Die Arbeitsgruppe strebte von Anfang an eine prinzipien-
basierte Lösung an, unter die sich die diskutierten Frage-
stellungen subsumieren lassen sollten. Dies bedeutet, dass 
eine Verdichtung einzelner Fragestellungen auf wenige 
grundlegende Begrifflichkeiten notwendig war. Im nächs-
ten Schritt wurden daher die folgenden wesentlichen Rege-
lungsbereiche gebildet:
 Abgrenzung von Geschäftsvorfällen;  Voraussetzungen 
der Erlösrealisierung;  Bewertung von Erlösen;  Ausweis 
in der Erfolgsrechnung;  Offenlegung im Anhang.

Diese Aufteilung spiegelt auch grundsätzliche Strukturen 
der Rechnungslegungstheorie wider: Bevor ein Geschäfts-
vorfall abgebildet werden kann, ist er zu identifizieren. Dann 
ist zu entscheiden, ob es sich überhaupt um einen ansetz-
baren bzw. -pflichtigen Sachverhalt handelt. Wird auch dies 
bejaht, ist über die Bewertung zu entscheiden. Abschliessend 
ist zu beurteilen, was offenzulegen ist und wie dies gesche-
hen soll. Wie die nachfolgend vorgeschlagenen Anpassun-
gen deutlich machen, waren dabei in der Dimension der Be-
wertung gar keine Anpassungen notwendig – die derzeit be-
stehenden Regelungen reichen offensichtlich aus.

Darüber hinaus war zu entscheiden, an welcher Stelle der 
Swiss GAAP FER die Anpassungen am besten aufzunehmen 
sind. Dabei kam die Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, eine 
Mischform vorzuschlagen: Das Gros der Änderungen soll in 
den Kern-FER erfolgen, punktuelle Präzisierungen können 
im Rahmenkonzept gemacht werden. Auf den Erlass eines 
eigenen Standards soll verzichtet werden: Einerseits würden 
sonst die Kern-FER-Anwender auf dem bisherigen Niveau 
verbleiben, und einige der Fragestellungen sind auch für 

VERNEHMLASSUNG SWISS GAAP FER 
RAHMENKONZEPT, FER 3, FER 6 (ÜBERARBEITET)
Anpassungen im Bereich Umsatzerfassung

FA C H K O M M I S S I O N  F E R
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Swiss GAAP FER 3: Ergänzende Erläuterungen 
zu den Ziff. 7 und 8 (neue Ziff. 17 bis 19)
17  Als Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen gelten 

diejenigen Erlöse, welche aus dem gewöhnlichen Ge-
schäftszweck resultieren.

18  Nettoerlöse umfassen den Wert der für die erbrachte Leis-
tung zufliessenden Gegenleistung, d. h. abzüglich allfäl-
liger Wertberichtigungen sowie Erlösminderungen wie 
Skonti und Rabatte. Wenn die vereinbarte Bezahlung der 
Gegenleistung einzelner Geschäfte einer unüblich langen 
Frist unterliegt, ist der entsprechende Teil der Erlöse als 
Finanzertrag auszuweisen.

19  Bei Vermittlungsgeschäften ist nur der Wert der selbst er-
brachten Leistung als Nettoerlös auszuweisen.

Die neu vorgeschlagene Ziff. 17 dient der Abgrenzung von 
Umsatzerlösen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen: «Als 
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen gelten diejenigen Erlöse, 
welche aus dem gewöhnlichen Geschäftszweck resultieren.» Hier 
handelt es sich eher um eine Klarstellung, als um eine tat-
sächliche Neuerung: So dürfte es in der betrieblichen Praxis 
bereits üblich sein, beispielsweise Erlöse aus Anlageverkäu-
fen in den sonstigen betrieblichen Erträgen auszuweisen. In 
besonderen Situationen – beispielsweise wenn eine ange-
kündigte Umsatzschwelle nicht erreicht werden kann – mag 
aber ein Anreiz bestehen, beispielsweise Erlöse aus Anlagen-
verkäufen aufgrund ihres sich in mehrjähriger Betrachtung 
grundsätzlich wiederholenden Charakters den Umsatzerlö-
sen zuzuweisen.

Der neu eingefügte erste Satz von Ziff. 18 stellt zunächst 
klar, wie der Begriff Nettoerlöse zu verstehen ist: «Nettoerlöse 
umfassen den Wert der für die erbrachte Leistung zufliessenden Ge
genleistung, d.h. abzüglich allfälliger Wertberichtigungen sowie Er
lösminderungen wie Skonti und Rabatte.» Auch dieses Vorgehen 
ist bereits weithin gängige Praxis. Wiederum sollen Sonder-
fälle verhindert werden, beispielsweise die Buchung von ge-
währten Skonti als Finanzaufwand oder die Buchung von 
Wertberichtigungen auf Forderungen als Vertriebsaufwand. 
Beides würde die tatsächlich geleisteten Umsatzerlöse über-
höhen. Materiell handelt es sich um eine reine Gliederungs-
frage; die Bewertung wird nicht tangiert.

Der neu eingefügte zweite Satz in Ziff. 18 betrifft ein bei-
spielweise im Anlagenbau oder der Bauwirtschaft häufig an-
zutreffendes Phänomen: Anstatt einen Rabatt zu gewähren, 
wird das Zahlungsziel verlängert. Der Leistungserbringer 
tritt damit nicht mehr nur im Bereich seines operativen Kern-
geschäfts auf, sondern bietet im Einzelfall auch eine Finan-
zierungsdienstleistung an. Ausser bei Bankinstituten sollte 
dies in den meisten Branchen zu einem entsprechenden Fi-
nanzertrag führen und nicht im Umsatz aus dem operati-
ven Geschäft enthalten sein. Daher wird vorgeschlagen, die 
Frage der Darstellung der entsprechenden Erlöse wie folgt 
zu regeln: «Wenn die vereinbarte Bezahlung der Gegenleistung ein
zelner Geschäfte einer unüblich langen Frist unterliegt, ist der ent
sprechende Teil der Erlöse als Finanzertrag auszuweisen.» Auch 
diese Fallkonstellation sollte im Sinne der True and Fair View 
bei gegebener Wesentlichkeit bereits heute so vorgenommen 
werden. Das betriebliche Ergebnis wird sonst um den ent-

diese relevant. Auch ist die Frage der Umsatzerfassung eine 
recht grundlegende Angelegenheit. Andererseits sind die 
vorgeschlagenen Anpassungen erfreulicherweise auch nicht 
umfangreich genug, um einen eigenen Standard zu rechtfer-
tigen.

Anpassungsvorschläge im Einzelnen

Swiss GAAP FER Rahmenkonzept: 
Streichung und Ergänzung in Ziff. 12 

12 Sachliche Abgrenzung
In sachlicher Hinsicht bedeutet dies, dass alle Aufwendun-
gen, die dazu dienen, bestimmte Erträge zu erzielen, ent-
sprechend dem Ertragsanfall in der Erfolgsrechnung zu be-
rücksichtigen sind. wobei ein Ertrag im Normalfall bei der 
Lieferung eines Sachgutes oder der Erbringung einer Dienst-
leistung erfasst werden soll. Dies gilt vor allem, wenn

–  Nutzen und Risiken sowie die Verfügungsmacht auf den 
Käufer übergehen

–  der Erlös verlässlich bestimmt werden kann sowie wenn die 
mit der Leistung verbundenen Aufwendungen verlässlich 
bestimmt werden können.
Ein Ertrag ist zu erfassen, wenn eine Dienstleistung er-

bracht ist oder ein materieller oder immaterieller Vermö-
genswert geliefert wurde und Nutzen und Risiken sowie die 
Verfügungsmacht auf den Käufer übergegangen sind.

Bei Transaktionen mit abgrenzbaren Bestandteilen ist 
jeder Bestandteil separat zu bewerten. Als abgrenzbare Be-
standteile können beispielsweise Verkäufe von Produkten 
und damit verbundene Dienstleistungen angesehen werden.

Die vorgeschlagenen Streichungen und der erste neu ein-
gefügte Satz dienen der Verbesserung der Formulierung, der 
Klarstellung der Kriterien und der Beseitigung von Redun-
danzen mit Ziff. 23 des Rahmenkonzepts. Sie sollten abgese-
hen von Sondersituationen materiell zu keinen Veränderun-
gen führen.

Inhaltlich neu sind der zweite und der dritte eingefügte 
Satz, also «Bei Transaktionen mit abgrenzbaren Bestandteilen ist 
jeder Bestandteil separat zu bewerten. Als abgrenzbare Bestandteile 
können beispielsweise Verkäufe von Produkten und damit verbundene 
Dienstleistungen angesehen werden.»

In materieller Hinsicht handelt es sich bei diesem Sachver-
halt um das auch unter dem Begriff des «Mehrkomponen-
tengeschäfts» bekannte Phänomen. Im Sinne der True and 
Fair View ist eine Segmentierung derartiger Teilleistungen 
bei wesentlichen Beträgen im Grundsatz schon heute gebo-
ten, um eine periodengerechte Darstellung der Leistungs-
erbringung zu erreichen. Denkbar wären jedoch auch z. B. 
Erlösrealisierung erst am Ende der gesamten Leistungser-
bringung oder eine gesamte Erlösrealisierung zu Beginn mit 
Rückstellung der noch zu erwartenden Kosten. Durch die 
Hinzunahme dieser beiden Sätze soll daher klargestellt wer-
den, dass – bei entsprechender Sachlage – eine Pflicht zur 
Aufteilung von Umsatzerlösen besteht. Dabei ist die Formu-
lierung bewusst breit gewählt, um dem Anwender den not-
wendigen Beurteilungsspielraum zu belassen, ob eine Auf-
teilung notwendig und angemessen ist.
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leistungen) für das Rahmenkonzept für angemessen, oder 
sollte ein anderes Beispiel gewählt werden?
5. Halten Sie die Unterscheidung zwischen Nettoerlösen aus 
dem gewöhnlichen Geschäftszweck, anderen betrieblichen 
Erträgen und betriebsfremden/ausserordentlichen Erträgen 
für verständlich und sachgerecht?
6. Stimmen Sie der klarstellenden Definition von Nettoerlö-
sen (Wert der zufliessenden Gegenleistung abzüglich Wert-
berichtigungen und Erlösminderungen) zu? Falls nicht, wel-
che Anpassungen schlagen Sie vor?
7. Erachten Sie die für die Notwendigkeit zur Abgrenzung 
eines Finanzertrags gewählten Anwendungsvoraussetzun-
gen (einzelne Geschäfte mit unüblich langer Zahlungsfrist) 
für in der Praxis anwendbar? Falls nicht, welche Anpassun-
gen schlagen Sie vor?
8. Halten Sie es für angemessen, bei wirtschaftlich als Ver-
mittlungsgeschäft zu bezeichnenden Geschäftsvorfällen im 
Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise nur die 
selbst erbrachte Leistung auszuweisen? Braucht es eine Kon-
kretisierung des Begriffs der Vermittlungsgeschäfte? Halten 
Sie den Wert der selbst erbrachten Leistung in der Praxis für 
verlässlich ermittelbar (auf Basis Provision, Marge)?
9. Stimmen Sie den vorgeschlagenen Angaben zur Umsatzer-
fassung im Anhang zu?

Stellungnahme und Vernehmlassungsfrist
Es ist der Fachkommission ein Anliegen, Stellungnahmen 
von möglichst vielen Interessierten, vor allem aber auch von 
möglichst vielen Anwendern zu erhalten. Sie haben bis zum 
4. April 2014 Gelegenheit, Ihre Antwort auf die aufgeführ-
ten Vernehmlassungsfragen einzureichen an:

FER
Postfach 1477
8021 Zürich
fachsekretaer@fer.ch

Es besteht die Absicht, die Stellungnahmen auf der Home-
page der Swiss GAAP FER (www.fer.ch) zu veröffentlichen, 
sofern Sie dies nicht ausdrücklich ablehnen. n

sprechenden Betrag überhöht, und ein Vergleich mit den bis-
herigen Zahlen und anderen Unternehmen derselben Bran-
che wird erschwert. Wiederum ist die Formulierung der An-
passung prinzipienbasiert gewählt, macht aber durch die 
Verwendung der Begriffe einzelne Geschäfte sowie unüblich 
ganz offensichtlich deutlich, dass der Anwender auf diejeni-
gen Fälle fokussieren soll, bei denen die Finanzierungskom-
ponente tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil der verein-
barten Konditionen war.

Die neu vorgeschlagene Ziff. 19 adressiert das unter dem 
Begriff des «Brutto- vs. Nettoausweis» bekannte Phänomen. 
Ebenfalls zur Erreichung gewisser Umsatzgrössen ist stel-
lenweise zu beobachten, dass bei reinen Vermittlungsge-
schäften nicht nur die verdiente Provision bzw. Marge als 
Umsatz ausgewiesen wird, sondern der gesamte Geschäfts-
vorfall als Umsatz und Umsatzkosten durch die Erfolgsrech-
nung quasi «hindurchgeschoben» wird. Es ist offensichtlich, 
dass im Fall von reinen Vermittlungsgeschäften dies der 
True and Fair View widerspricht, da eine viel zu hohe Unter-
nehmensleistung ausgewiesen wird. Entsprechend klarstel-
lend soll daher formuliert werden: «Bei Vermittlungsgeschäf
ten ist nur der Wert der selbst erbrachten Leistung als Nettoerlös aus
zuweisen.»

Swiss GAAP FER 6: Ergänzende Erläuterungen 
zu den Ziff. 2 und 3 (neue Ziff. 8)
8 Die Offenlegungen zur Erfolgsrechnung umfassen:

  Die wesentlichen Erlösquellen und deren Erfassung sind zu 
erläutern.

Auch mit den vorstehenden Anpassungen und Klarstellun-
gen sind die nach Swiss GAAP FER geltenden Regelungen 
zur Umsatzerfassung weiterhin prinzipienorientiert und 
lassen je nach Geschäftsmodell vielfältige konkrete Umset-
zungen zu. Es ist daher geboten, dem Abschlussleser die In-
anspruchnahme dieser Ermessensspielräume durch entspre-
chende Offenlegungen transparent zu machen. Für den An-
hang werden daher die folgenden zusätzlichen Angaben 
vorgeschlagen: «Die Offenlegungen zur Erfolgsrechnung umfas
sen: Die wesentlichen Erlösquellen und deren Erfassung sind zu er
läutern.»

Vernehmlassungsfragen
1. Sind Sie einverstanden damit, dass sich die Swiss GAAP 
FER mit Fragen der Umsatzerfassung beschäftigen?
2. Erachten Sie die derzeitigen Regelungen zur Umsatzerfas-
sung in den Swiss GAAP FER für ausreichend? Falls nicht, 
halten Sie die jetzt adressierten Regelungsbereiche für rele-
vant? Sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?
3. Halten Sie einen eigenen Standard zur Umsatzerfassung 
für notwendig, oder ist die punktuelle Anpassung bestehen-
der Regelungen sinnvoller? Ist es aus Ihrer Sicht angemessen, 
dass die jetzt vorgeschlagenen Anpassungen auch für An-
wender der Kern-FER verbindlich sind?
4. Stimmen Sie der Aufteilung von Geschäftsvorfällen mit 
abgrenzbaren Bestandteilen in einzeln zu betrachtende Ge-
schäftsvorfälle zu? Halten Sie das hierfür verwendete Bei-
spiel (Verkäufe von Produkten und damit verbundene Dienst-
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